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60/169.  Recht auf Entwicklung 

 Die Generalversammlung, 

 geleitet von der Charta der Vereinten Nationen, die insbesondere die Entschlossenheit 
bekundet, den sozialen Fortschritt und einen besseren Lebensstandard in größerer Freiheit 
zu fördern und den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt aller Völker durch internationa-
le Einrichtungen zu fördern, 

 unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte1 sowie auf den In-
ternationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte2 und den Internationalen Pakt 
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte2, 

 sowie unter Hinweis auf die Ergebnisse aller großen Konferenzen und Gipfeltreffen 
der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und Sozialbereich, 

 ferner unter Hinweis darauf, dass die von der Generalversammlung in ihrer Resolu-
tion 41/128 vom 4. Dezember 1986 verabschiedete Erklärung über das Recht auf Entwick-
lung bestätigte, dass das Recht auf Entwicklung ein unveräußerliches Menschenrecht ist und 
dass die Gleichheit der Entwicklungschancen ein Vorrecht der Nationen wie auch der ein-
zelnen Menschen ist, aus denen die Nationen sich zusammensetzen, und dass der einzelne 
Mensch zentrales Subjekt und Nutznießer der Entwicklung ist, 

 betonend, dass in der Erklärung und dem Aktionsprogramm von Wien3 bekräftigt 
wurde, dass das Recht auf Entwicklung ein universelles und unveräußerliches Recht und ein 
fester Bestandteil aller Menschenrechte ist und dass der einzelne Mensch zentrales Subjekt 
und Nutznießer der Entwicklung ist, 

_______________ 
1 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/grunddok/ 
ar217a3.html. 
2 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Deutsche Übersetzung: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 
Nr. 58; öBGBl. Nr. 591/1978; AS 1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl. 1999 Nr. 57; 
öBGBl. Nr. 590/1978; AS 1993 725 (Sozialpakt). 
3 A/CONF.157/24 (Part I), Kap. III.  
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 in Bekräftigung des Ziels, das Recht auf Entwicklung für jeden zur Wirklichkeit wer-
den zu lassen, wie in der von der Generalversammlung am 8. September 2000 verabschie-
deten Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen4 dargelegt, 

 sowie bekräftigend, dass alle bürgerlichen, kulturellen, wirtschaftlichen, politischen 
und sozialen Rechte, einschließlich des Rechts auf Entwicklung, allgemein gültig, unteilbar 
und miteinander verknüpft sind und einander bedingen und verstärken, 

 mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die Aussetzung der Handelsverhandlungen der 
Welthandelsorganisation und die Notwendigkeit eines erfolgreichen Ausgangs der Doha-
Entwicklungsrunde in Schlüsselbereichen wie Landwirtschaft, Marktzugang für nichtland-
wirtschaftliche Produkte, Handelserleichterungen, Entwicklung und Dienstleistungen beto-
nend, 

 unter Hinweis auf die Ergebnisse der elften Tagung der Handels- und Entwicklungs-
konferenz der Vereinten Nationen zum Thema „Verbesserung der Kohärenz zwischen natio-
nalen Entwicklungsstrategien und globalen ökonomischen Prozessen zur Förderung von 
Wirtschaftswachstum und Entwicklung, insbesondere der Entwicklungsländer“, die vom 
13. bis 18. Juni 2004 in São Paulo (Brasilien) stattfand5, 

 sowie unter Hinweis auf alle ihre früheren Resolutionen, die Resolution 1/4 des Men-
schenrechtsrats vom 30. Juni 20066 sowie diejenigen der Menschenrechtskommission über 
das Recht auf Entwicklung, insbesondere die Kommissionsresolution 1998/72 vom 
22. April 19987 über die dringende Notwendigkeit weiterer Fortschritte bei der Verwirkli-
chung des Rechts auf Entwicklung, wie in der Erklärung für das Recht auf Entwicklung 
dargelegt, 

 unter Begrüßung der Ergebnisse der vom 9. bis 13. Januar 2006 in Genf abgehaltenen 
siebenten Tagung der Arbeitsgruppe der Menschenrechtskommission für das Recht auf Ent-
wicklung, die in dem Bericht der Arbeitsgruppe8 enthalten sind,  

 unter Hinweis auf die vierzehnte Konferenz der Staats- und Regierungschefs der 
nichtgebundenen Länder, die am 15. und 16. September 2006 in Havanna stattfand, die Mi-
nistertagung des Koordinierungsbüros der Bewegung der nichtgebundenen Länder, die am 
29. und 30. Mai 2006 in Putrajaya (Malaysia) stattfand, sowie die vierzehnte Ministerkonfe-
renz der Bewegung der nichtgebundenen Länder, die vom 17. bis 19. August 2004 in Dur-
ban (Südafrika) stattfand, 

 erneut ihre kontinuierliche Unterstützung für die Neue Partnerschaft für die Entwick-
lung Afrikas9 als Entwicklungsrahmen für Afrika bekundend, 

 anerkennend, dass Armut ein Affront gegen die Menschenwürde ist, 

 sowie anerkennend, dass extreme Armut und Hunger eine weltweite Bedrohung sind, 
deren Beseitigung entsprechend dem Millenniums-Entwicklungsziel 1 das kollektive En-

_______________ 
4 Siehe Resolution 55/2.  
5 Siehe TD/412. 
6 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-first Session, Supplement No. 53 (A/61/53), erster 
Teil, Kap. II, Abschn. A. 
7 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1998, Supplement No. 3 (E/1998/23), Kap. II, 
Abschn. A. 
8 E/CN.4/2006/26. 
9 A/57/304, Anlage.  
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gagement der internationalen Gemeinschaft erfordert, und daher die internationale Gemein-
schaft, einschließlich des Menschenrechtsrats, dazu auffordernd, zur Erreichung dieses Zie-
les beizutragen, 

 ferner anerkennend, dass historische Ungerechtigkeiten zweifellos zu Armut, Unter-
entwicklung, Marginalisierung, sozialer Ausgrenzung, wirtschaftlichen Disparitäten, Insta-
bilität und Unsicherheit beigetragen haben, unter denen viele Menschen in verschiedenen 
Teilen der Welt, insbesondere in den Entwicklungsländern, zu leiden haben, 

 betonend, dass die Beseitigung der Armut ein entscheidend wichtiger Bestandteil der 
Förderung und Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung ist, dass Armut ein mehrdimen-
sionales Problem ist, das einen mehrdimensionalen, ganzheitlichen Ansatz erfordert, um auf 
die wirtschaftlichen, politischen, sozialen, ökologischen und institutionellen Aspekte auf al-
len Ebenen einzugehen, insbesondere im Rahmen des Millenniums-Entwicklungsziels, bis 
2015 den Anteil der Weltbevölkerung, dessen Einkommen weniger als einen Dollar pro Tag 
beträgt, und den Anteil der Menschen, die Hunger leiden, zu halbieren, 

 1. macht sich die Schlussfolgerungen und Empfehlungen zu eigen, die die Arbeits-
gruppe der Menschenrechtskommission für das Recht auf Entwicklung auf ihrer siebenten 
Tagung im Konsens verabschiedete8, und fordert ihre unverzügliche, vollinhaltliche und 
wirksame Umsetzung durch das Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte und andere maßgebliche Akteure; 

 2. ist sich bewusst, wie wichtig die in der Resolution 1/4 des Menschenrechtsrats6 
enthaltenen Beschlüsse sind, das Mandat der Arbeitsgruppe zu verlängern und die Arbeits-
gruppe zu ersuchen, im ersten Quartal des Jahres 2007 zusammenzutreten;  

 3. ist sich außerdem bewusst, wie wichtig das Ersuchen des Menschenrechtsrats an 
die Sonderarbeitsgruppe auf hoher Ebene für die Verwirklichung des Rechts auf Entwick-
lung ist, vor Ende des Jahres 2006 zusammenzutreten, um die einschlägigen Empfehlungen 
in dem Bericht über die siebente Tagung der Arbeitsgruppe umzusetzen; 

 4. betont die einschlägigen Bestimmungen der Resolution 60/251 der Generalver-
sammlung vom 15. März 2006, mit der der Menschenrechtsrat eingerichtet wurde, und for-
dert in dieser Hinsicht den Rat auf,  

 a) die nachhaltige Entwicklung und die Erreichung der Millenniums-Entwick-
lungsziele zu fördern und voranzubringen;  

 b) sich auf ein Programm zu verständigen, das das Recht auf Entwicklung aufwer-
ten und auf eine Stufe mit allen anderen in den Menschenrechtsübereinkünften niedergeleg-
ten Menschenrechten und Grundfreiheiten stellen wird; 

 5. stellt mit Anerkennung fest, dass die Sonderarbeitsgruppe auf hoher Ebene auf 
ihrer zweiten Tagung das Millenniums-Entwicklungsziel 8 über den Aufbau einer globalen 
Entwicklungspartnerschaft geprüft und Kriterien für seine regelmäßige Evaluierung vorge-
schlagen hat, mit dem Ziel, die Wirksamkeit der globalen Partnerschaft im Hinblick auf die 
Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung zu verbessern10; 

 6. hebt hervor, dass die in den Schlussfolgerungen der dritten Tagung der Arbeits-
gruppe enthaltenen Kerngrundsätze11, die mit dem Zweck der internationalen Menschen-
rechtsübereinkünfte übereinstimmen, wie etwa Gleichstellung, Nichtdiskriminierung, Re-

_______________ 
10 Siehe E/CN.4/2005/WG.18/TF/3. 
11 E/CN.4/2002/28/Rev.1, Abschn. VIII.A. 
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chenschaftspflicht, Partizipation und internationale Zusammenarbeit, von entscheidender 
Bedeutung sind, wenn es darum geht, das Recht auf Entwicklung auf nationaler und interna-
tionaler Ebene zu einer Querschnittsaufgabe zu machen, und unterstreicht, wie wichtig die 
Grundsätze der Gerechtigkeit und Transparenz sind; 

 7. hebt außerdem hervor, wie wichtig es ist, dass die Sonderarbeitsgruppe auf ho-
her Ebene und die Arbeitsgruppe bei der Erfüllung ihres jeweiligen Auftrags die Notwen-
digkeit berücksichtigen,  

 a) die Demokratisierung des internationalen ordnungspolitischen Systems zu för-
dern, damit die Entwicklungsländer wirksamer an den internationalen Entscheidungsprozes-
sen beteiligt werden; 

 b) auch wirksame Partnerschaften wie die Neue Partnerschaft für die Entwicklung 
Afrikas9 und andere ähnliche Initiativen zu fördern, die zusammen mit den Entwicklungs-
ländern, insbesondere den am wenigsten entwickelten Ländern, im Hinblick auf die Ver-
wirklichung ihres Rechts auf Entwicklung, einschließlich der Erreichung der Millenniums-
Entwicklungsziele, durchgeführt werden; 

 c) auf eine breitere Akzeptanz, die Operationalisierung und die Verwirklichung des 
Rechts auf Entwicklung auf internationaler Ebene hinzuarbeiten, während gleichzeitig alle 
Staaten nachdrücklich aufgefordert werden, auf nationaler Ebene die erforderliche Politik zu 
formulieren und die erforderlichen Maßnahmen zur Verwirklichung des Rechts auf Ent-
wicklung als grundlegendes Menschenrecht zu ergreifen sowie die gegenseitig nutzbringen-
de Zusammenarbeit bei der Herbeiführung der Entwicklung und der Beseitigung von Ent-
wicklungshindernissen zu erweitern und zu vertiefen, im Kontext der Förderung einer wirk-
samen internationalen Zusammenarbeit mit dem Ziel der Verwirklichung des Rechts auf 
Entwicklung, eingedenk dessen, dass eine wirksame Entwicklungspolitik auf nationaler 
Ebene sowie ausgewogene Wirtschaftsbeziehungen und ein günstiges wirtschaftliches Um-
feld auf internationaler Ebene die Voraussetzung für dauerhafte Fortschritte bei der Verwirk-
lichung des Rechts auf Entwicklung sind;   

 d) zu prüfen, wie die Operationalisierung des Rechts auf Entwicklung mit Vorrang 
erreicht werden kann, einschließlich der weiteren Behandlung der Möglichkeit, ein Über-
einkommen über das Recht auf Entwicklung auszuarbeiten; 

 e) das Recht auf Entwicklung zum festen Bestandteil der Politiken und operativen 
Tätigkeiten der Vereinten Nationen und ihrer Sonderorganisationen, Programme und Fonds 
zu machen und es in die Politiken und Strategien der internationalen Finanz- und der multi-
lateralen Handelssysteme zu integrieren und dabei zu berücksichtigen, dass die Kerngrund-
sätze des internationalen Wirtschafts-, Handels- und Finanzbereichs, wie etwa Gerechtig-
keit, Nichtdiskriminierung, Transparenz, Rechenschaftspflicht, Partizipation und internatio-
nale Zusammenarbeit, einschließlich wirksamer Entwicklungspartnerschaften, für die Ver-
wirklichung des Rechts auf Entwicklung und die Verhütung einer diskriminierenden Be-
handlung auf Grund politischer oder anderer nichtwirtschaftlicher Erwägungen bei der Aus-
einandersetzung mit für die Entwicklungsländer wichtigen Fragen unverzichtbar sind; 

 8. erkennt an, wie wichtig das Ersuchen ist, das an die Unterkommission für die 
Förderung und den Schutz der Menschenrechte beziehungsweise ihren Nachfolgemechanis-
mus für fachlichen Rat gerichtet wurde, die laufenden Arbeiten betreffend das Recht auf 
Entwicklung im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen der Resolutionen der Gene-
ralversammlung und der Menschenrechtskommission und in Befolgung der vom Menschen-
rechtsrat zu treffenden Beschlüsse fortzusetzen, und ersucht den Generalsekretär, der Ver-
sammlung auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung über diesbezügliche Fortschritte Bericht zu 
erstatten; 
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 9. bittet die Mitgliedstaaten und alle anderen Interessenträger, aktiv an den künfti-
gen Tagungen des Sozialforums mitzuwirken, und erkennt gleichzeitig die umfangreiche 
Unterstützung an, die dem Forum auf seinen drei vorangegangenen Tagungen durch die Un-
terkommission für die Förderung und den Schutz der Menschenrechte zuteil wurde; 

 10. bekräftigt die Verpflichtung zur Verwirklichung der in allen Ergebnisdokumen-
ten der großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen und den dazugehöri-
gen Überprüfungsprozessen genannten Ziele und Vorgaben, insbesondere soweit sie die 
Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung betreffen, in der Erkenntnis, dass die Verwirk-
lichung des Rechts auf Entwicklung Grundvoraussetzung für die Erreichung der in diesen 
Ergebnisdokumenten genannten Ziele und Vorgaben ist; 

 11. bekräftigt außerdem, dass die Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung für 
die Umsetzung der Erklärung und des Aktionsprogramms von Wien3 unabdingbar ist, wo-
nach alle Menschenrechte allgemein gültig und unteilbar sind, einander bedingen und mit-
einander verknüpft sind und die außerdem den Menschen in den Mittelpunkt der Entwick-
lung stellen, und erkennt an, dass die Entwicklung den Genuss aller Menschenrechte er-
leichtert, umgekehrt jedoch ein Mangel an Entwicklung nicht als Rechtfertigung für die 
Schmälerung international anerkannter Menschenrechte angeführt werden darf; 

 12. hebt hervor, dass die Hauptverantwortung für die Förderung und den Schutz al-
ler Menschenrechte beim Staat liegt, und erklärt erneut, dass die Staaten die Hauptverant-
wortung für ihre eigene wirtschaftliche und soziale Entwicklung tragen und dass die Rolle 
der nationalen Politiken und Entwicklungsstrategien nicht genug betont werden kann; 

 13. bekräftigt, dass die Staaten die Hauptverantwortung für die Schaffung nationaler 
und internationaler Bedingungen tragen, die der Verwirklichung des Rechts auf Entwick-
lung förderlich sind, und dass sie sich zu diesem Zweck zur Zusammenarbeit miteinander 
verpflichtet haben; 

 14. bekräftigt außerdem, dass es eines der Verwirklichung des Rechts auf Entwick-
lung förderlichen internationalen Umfelds bedarf; 

 15. betont, dass auf eine breitere Akzeptanz, die Operationalisierung und die Ver-
wirklichung des Rechts auf Entwicklung auf internationaler und nationaler Ebene hingear-
beitet werden muss, und fordert die Staaten auf, die Maßnahmen zu ergreifen, die für die 
Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung als grundlegendes Menschenrecht erforderlich 
sind; 

 16. hebt hervor, dass es entscheidend wichtig ist, die Hindernisse aufzuzeigen und 
zu analysieren, die sich der vollen Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung auf nationa-
ler und internationaler Ebene entgegenstellen; 

 17. bekräftigt, dass die Globalisierung zwar Chancen wie auch Herausforderungen 
mit sich bringt, dass der Globalisierungsprozess jedoch das Ziel der Integration aller Länder 
in eine globalisierte Welt bislang verfehlt hat, und betont, dass es als Antwort auf die Her-
ausforderungen und Chancen der Globalisierung grundsatzpolitischer und sonstiger Maß-
nahmen auf nationaler und globaler Ebene bedarf, wenn dieser Prozess alle Seiten ein-
schließen und ausgewogen sein soll; 

 18. ist sich dessen bewusst, dass die Kluft zwischen den entwickelten Ländern und 
den Entwicklungsländern trotz kontinuierlicher Anstrengungen der internationalen Gemein-
schaft nach wie vor unannehmbar groß ist, dass die Entwicklungsländer sich auch weiterhin 
Schwierigkeiten in Bezug auf ihre Teilhabe am Globalisierungsprozess gegenübersehen und 
dass viele von ihnen Gefahr laufen, marginalisiert und von seinen Vorteilen effektiv ausge-
schlossen zu werden; 
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 19. unterstreicht, dass die internationale Gemeinschaft weit davon entfernt ist, das 
in der Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen4 gesetzte Ziel zu erreichen, die Zahl 
der in Armut lebenden Menschen bis zum Jahr 2015 zu halbieren, bekräftigt die eingegan-
gene Verpflichtung zur Erreichung dieses Ziels und betont den Grundsatz der internationa-
len Zusammenarbeit, einschließlich Partnerschaft und gegenseitiger Bindung, zwischen ent-
wickelten Ländern und Entwicklungsländern auf dem Weg zur Zielerreichung; 

 20. fordert die entwickelten Länder, sofern sie es noch nicht getan haben, nach-
drücklich auf, konkrete Anstrengungen zu unternehmen, um das Ziel der Bereitstellung von 
0,7 Prozent ihres Bruttosozialprodukts für die öffentliche Entwicklungshilfe für Entwick-
lungsländer und von 0,15 bis 0,2 Prozent ihres Bruttosozialprodukts für die am wenigsten 
entwickelten Länder zu erreichen, und ermutigt die Entwicklungsländer, auf den erzielten 
Fortschritten aufzubauen, um sicherzustellen, dass die öffentliche Entwicklungshilfe effek-
tiv eingesetzt wird, um die Entwicklungsziele und -zielvorgaben erreichen zu helfen; 

 21. erkennt an, dass die Frage des Marktzugangs für Entwicklungsländer angegan-
gen werden muss, namentlich im Bereich der Landwirtschaft, der Dienstleistungen und der 
nichtlandwirtschaftlichen Produkte, insbesondere derjenigen, die für die Entwicklungslän-
der von Interesse sind; 

 22. fordert eine in angemessenem Tempo vonstatten gehende sinnvolle Handelslibe-
ralisierung, namentlich in den zur Verhandlung stehenden Bereichen, die Einhaltung der in 
Bezug auf Durchführungsfragen und -anliegen eingegangenen Verpflichtungen, die Über-
prüfung der Bestimmungen über besondere und differenzierte Behandlung mit dem Ziel, sie 
zu stärken und präziser, wirksamer und operativer zu machen, die Vermeidung neuer For-
men des Protektionismus sowie Kapazitätsaufbau und technische Hilfe für Entwicklungs-
länder als wichtige Voraussetzungen für Fortschritte in Richtung auf eine effektive Verwirk-
lichung des Rechts auf Entwicklung; 

 23. anerkennt den bedeutsamen Zusammenhang zwischen dem internationalen 
Wirtschafts-, Handels- und Finanzbereich und der Verwirklichung des Rechts auf Entwick-
lung, unterstreicht in dieser Hinsicht die Notwendigkeit, auf internationaler Ebene eine gute 
Ordnungspolitik zu gewährleisten und die Entscheidungsgrundlage für Entwicklungsfragen 
zu erweitern, organisatorische Lücken zu schließen sowie das System der Vereinten Natio-
nen und andere multilaterale Institutionen zu stärken, und unterstreicht außerdem die Not-
wendigkeit, die Teilhabe der Entwicklungs- und Transformationsländer an der wirtschaftli-
chen Entscheidungsfindung und Normensetzung auf internationaler Ebene auszuweiten und 
zu stärken; 

 24. anerkennt außerdem, dass eine gute Staatsführung und die Rechtsstaatlichkeit 
auf nationaler Ebene allen Staaten hilft, die Menschenrechte, einschließlich des Rechts auf 
Entwicklung, zu fördern und zu schützen, und stimmt darin überein, wie wertvoll die von 
den Staaten derzeit unternommenen Anstrengungen sind, gute Verfahrensweisen auf dem 
Gebiet der Staatsführung aufzuzeigen und zu stärken, einschließlich einer transparenten, 
verantwortungsvollen, rechenschaftspflichtigen und partizipatorischen Regierungsführung, 
die ihren Bedürfnissen und Bestrebungen gerecht werden und angemessen sind, so auch im 
Rahmen einvernehmlicher partnerschaftlicher Konzepte für Entwicklung, Kapazitätsaufbau 
und technische Hilfe; 

 25. anerkennt ferner die wichtige Rolle und die Rechte der Frauen sowie die An-
wendung einer Gleichstellungsperspektive als Querschnittsaufgabe im Prozess der Verwirk-
lichung des Rechts auf Entwicklung, und nimmt insbesondere Kenntnis von den positiven 
Beziehungen zwischen der Bildung von Frauen, ihrer gleichberechtigten Teilhabe an den 
bürgerlichen, kulturellen, wirtschaftlichen, politischen und sozialen Aktivitäten der Gemein-
schaft und der Förderung des Rechts auf Entwicklung; 
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 26. hebt hervor, dass es geboten ist, die Rechte der Kinder, der Mädchen ebenso 
wie der Jungen, in alle Politiken und Programme zu integrieren und den Schutz und die 
Förderung dieser Rechte zu gewährleisten, vor allem in Bereichen, die mit Gesundheit, Bil-
dung und der vollen Entfaltung ihres Potenzials zusammenhängen; 

 27. begrüßt die Politische Erklärung zu HIV/Aids, die auf der Tagung der General-
versammlung auf hoher Ebene am 2. Juni 2006 verabschiedet wurde12, hebt hervor, dass auf 
nationaler und internationaler Ebene weitere und zusätzliche Maßnahmen zur Bekämpfung 
von HIV/Aids und anderen übertragbaren Krankheiten ergriffen und dabei die laufenden 
Anstrengungen und Programme berücksichtigt werden müssen, und wiederholt, dass in die-
sem Zusammenhang internationale Hilfe gebraucht wird; 

 28. erkennt an, dass im Hinblick auf die Bekämpfung der Armut und die Herbeifüh-
rung der Entwicklung starke Partnerschaften mit Organisationen der Zivilgesellschaft und 
dem Privatsektor notwendig sind und dass die Unternehmen ihrer gesellschaftlichen Ver-
antwortung gerecht werden müssen; 

 29. hebt hervor, wie dringend notwendig konkrete und wirksame Maßnahmen sind, 
um sämtliche Formen der Korruption auf allen Ebenen zu verhüten, zu bekämpfen und un-
ter Strafe zu stellen, internationale Transfers illegal erworbener Vermögenswerte wirksamer 
zu verhindern, aufzudecken und ihnen entgegenzuwirken sowie die internationale Zusam-
menarbeit zur Wiedererlangung dieser Vermögenswerte zu verstärken, in Übereinstimmung 
mit den Grundsätzen des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen Korruption13, ins-
besondere seines Kapitels V, betont, wie wichtig ein echtes politisches Engagement seitens 
aller Regierungen innerhalb eines soliden rechtlichen Rahmens ist, und fordert die Staaten 
in diesem Zusammenhang nachdrücklich auf, das Übereinkommen so bald wie möglich zu 
unterzeichnen und zu ratifizieren beziehungsweise, sofern sie Vertragsstaaten sind, es wirk-
sam durchzuführen; 

 30. hebt außerdem hervor, dass die auf die Förderung und Verwirklichung des 
Rechts auf Entwicklung gerichteten Tätigkeiten des Amtes des Hohen Kommissars der Ver-
einten Nationen für Menschenrechte weiter gestärkt werden müssen, namentlich indem der 
wirksame Einsatz der zur Wahrnehmung seines Mandats erforderlichen Finanzmittel und 
Personalressourcen sichergestellt wird, und fordert den Generalsekretär auf, dem Amt des 
Hohen Kommissars die erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen; 

 31. ersucht die Hohe Kommissarin erneut, im Hinblick auf die Behandlung des 
Rechts auf Entwicklung als Querschnittsaufgabe wirksam Tätigkeiten zur Stärkung der glo-
balen Entwicklungspartnerschaft zwischen den Mitgliedstaaten, den Entwicklungsorganisa-
tionen und den internationalen Entwicklungs-, Finanz- und Handelsinstitutionen durchzu-
führen und in ihrem nächsten Bericht an den Menschenrechtsrat ausführlich auf diese ein-
zugehen; 

 32. fordert die Organisationen, Fonds und Programme der Vereinten Nationen sowie 
die Sonderorganisationen auf, das Recht auf Entwicklung zum festen Bestandteil ihrer Ar-
beitsprogramme und -ziele zu machen, und betont, dass die internationalen Finanz- und 
multilateralen Handelssysteme das Recht auf Entwicklung in ihre Politiken und Ziele inte-
grieren müssen; 

 33. ersucht den Generalsekretär, diese Resolution den Mitgliedstaaten, den Organen 
und Gremien der Vereinten Nationen, den Sonderorganisationen, Fonds und Programmen, 

_______________ 
12 Resolution 60/262, Anlage. 
13 Resolution 58/4, Anlage. Deutsche Übersetzung: öBGBl. III Nr. 47/2006. 



A/RES/61/169 

 8 

den internationalen Entwicklungs- und Finanzinstitutionen, insbesondere den Bretton-
Woods-Institutionen, und den nichtstaatlichen Organisationen zur Kenntnis zu bringen; 

 34. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Generalversammlung auf ihrer 
zweiundsechzigsten Tagung einen Bericht und dem Menschenrechtsrat einen Zwischenbe-
richt über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen, in denen insbesondere ausge-
führt wird, welche Anstrengungen auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene zur 
Förderung und Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung unternommen werden, und bit-
tet den Vorsitzenden der Arbeitsgruppe für das Recht auf Entwicklung, der Versammlung 
auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung mündlich aktuelle Informationen vorzulegen. 

81. Plenarsitzung 
19. Dezember 2006 


